
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hamburger Modell für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: 
angestellte Lehrer*innen, pädagogische Unterrichtshilfen, Erzieher*innen, Betreuer*innen, Schulsekretär*innen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das Hamburger Modell (HM) stellt  für alle angestellten Menschen im Bereich Schule die Möglichkeit dar, 
nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit wieder schrittweise an ihren Arbeitsplatz zurück zu kommen.  
Das HM ist als eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation im Sozialgesetzbuch IX § 167 fest veran-
kert. Sie als Angestellte/Angestellter sind während der Dauer des HM weiterhin krankgeschrieben, benötigen 
also weiterhin AU-Bescheinigungen Ihres behandelnden Arztes und erhalten  Krankengeld. Zusätzlich erhal-
ten Sie, sofern Sie mindestens 1 Jahr beschäftigt sind, auf Antrag einen Krankengeldzuschuss vom Arbeitge-
ber. Die Dauer des HM kann individuell gestaltet sein.  
 
Die Vorgehensweise für eine Wiedereingliederung sieht folgendermaßen aus:  
Lassen Sie sich im Vorfeld unbedingt von Ihren Beschäftigtenvertretungen  (Personalrat, Frauenvertreterin, 

Schwerbehindertenvertretung) beraten.  
Der behandelnde Arzt verschreibt das HM, d.h. er erstellt einen Wiedereingliederungsplan.   
Wenn die Modalitäten zum HM klar sind, sollten Sie einen Termin für ein Präventionsgespräch vereinbaren, 
damit die Umsetzung des HM mit der Schulleitung und den Beschäftigtenvertretungen besprochen werden 
kann.    
Den ärztlichen Wiedereingliederungsplan (=Antrag für ein HM) schicken Sie direkt an Ihre zuständige Perso-
nalstelle in der Flottenstraße. Die Personalstelle stimmt dem HM im Normalfall zu. Lassen Sie sich bei abge-
lehntem Bescheid unbedingt von Ihren Beschäftigtenvertretungen beraten. Diese sind mit den aktuellen Vor-
gaben und Vorgehensweisen vertraut!  
Zum Schluss leiten Sie die vollständigen Unterlagen an Ihre Krankenkasse, die informiert sein muss, denn  
Sie erhalten während der Dauer des HM weiterhin Krankengeld! Sollte es von Seiten der Krankenkasse Ein-
wände zur Dauer oder zum HM insgesamt geben, so wenden Sie sich an uns! 
 
Bitte beachten Sie:  
Erst wenn die Personalstelle schriftlich ihre Zustimmung zum HM erteilt hat, können Sie Ihre Arbeit an der 
Schule entsprechend des Wiedereingliederungsplanes aufnehmen. 
 
Wenn Sie merken, dass Sie dem vorliegenden HM gesundheitlich nicht gewachsen sind, so verständigen Sie 
Ihren behandelnden Arzt. Dieser wird Sie ggf. weiter krankschreiben. 

 

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gern an Ihre Beschäftigtenvertretungen wenden. 
 
 

Ihre Beschäftigtenvertretungen 

 

Claudia Polzin                                Ilona Müller                           Marion Stöhr 

Personalratsvorsitzende                Frauenvertreterin                 Schwerbehindertenvertreterin  

 

 

 

Info 
Frauenvertretung, Personalrat, Schwerbehinderten-
vertretung der allgemeinbildenden Schulen Spandau  

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  

 

Streitstr.6 
13587 Berlin 
Tel.:  90279 
- 2820  (PR) 
- 2720 (SBV) 
- 3329  (FV) 
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